
 

Bekanntmachung nach § 46 Abs. 3 Satz 1 EnWG 

über das Auslaufen des Gaskonzessionsvertrags in Schopfheim 

 

 

Die Stadt Schopfheim macht gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 EnWG bekannt, dass der zwischen der 

Stadt Schopfheim und der bnNETZE GmbH (als Rechtsnachfolgerin der badenova AG & Co. 

KG) bestehende Vertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die zum Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im 

Stadtgebiet von Schopfheim gehören (Gaskonzessionsvertrag), am 18.02.2018 endet. 

 

Qualifizierte Unternehmen, die am Abschluss eines neuen Gaskonzessionsvertrags im Sinne 

des § 46 Abs. 2 Satz 1 EnWG mit der Stadt Schopfheim interessiert sind, werden gebeten, bis 

zum 

 

18. Mai 2016, 12.00 Uhr (MESZ) 

 

schriftlich und in deutscher Sprache ihr Interesse bei der Verfahrensleitenden Stelle der Stadt 

Schopfheim – Herrn Thomas Spohn, Stadt Schopfheim, Fachbereich II/1, Hauptstr. 29, 79650 

Schopfheim, Fax: 07622/396 55 121 – anzuzeigen. Die Übermittlung per Fax genügt der 

Schriftform. 

 

Die Stadt prüft auch, ob eine Beteiligung der Stadt an der Energieversorgung etwa in Form 

eines Kooperationsmodells, sinnvoll ist. Unternehmen, die an der Begründung einer 

Kooperation mit der Stadt interessiert sind, werden gebeten, ihr Interesse hieran zu bekunden.  

 

Die Stadt behält sich vor, auch nach dem genannten Termin eingehende 

Interessenbekundungen für den Abschluss eines Konzessionsvertrags oder die Begründung 

einer Kooperation zu berücksichtigen; eine Berücksichtigung wird jedoch nicht zugesichert. 

 

Im Stadtgebiet leben ca. 19.235 Einwohner (Stand: 30.06.2015) auf einer Gemarkungsfläche 

von rd. 67,98 km². Gegenstand der Gaskonzession ist ein Gasverteilernetz mit einer 

Gesamtlänge von 61.393,55 m in der Niederdruckebene (Stand: 12/2014) und 6.571,40 m in 

der Mitteldruckebene (Stand: 12/2014) mit insgesamt 2.879 Netzanschlüssen (Stand: 

12/2014). Weitere Informationen über die technische und wirtschaftliche Situation des 



 

Gasverteilernetzes i. S. d. § 46 Abs. 2 Satz 4 EnWG können im Internet auf der Homepage 

der Stadt Schopfheim unter http://www.schopfheim.de/bekanntmachungen abgerufen werden. 

Die vom bisherigen Konzessionsnehmer überlassenen kalkulatorischen Netzdaten können bei 

der Verfahrensleitenden Stelle der Stadt Schopfheim gegen Unterzeichnung einer 

Vertraulichkeitsvereinbarung angefordert werden. Das Muster einer 

Vertraulichkeitsvereinbarung steht auf der Homepage der Stadt unter 

http://www.schopfheim.de/bekanntmachungen zum Download bereit. 

 

Die Konzessionsvergabe stellt kein formelles Vergabeverfahren nach GWB, VgV, SektVO, 

VOL/A, VOF, VOB dar. Es gelten § 46 EnWG, § 19 GWB sowie die allgemeinen 

Rechtsgrundsätze der Diskriminierungsfreiheit und Transparenz. Die Stadt behält sich vor, 

das Verfahren bei einer Änderung der rechtlichen Vorgaben auf der Grundlage des geänderten 

Rechtsrahmens fortzuführen. 

 

Diese Bekanntmachung erfolgt inhaltsgleich im Amtsblatt der Europäischen Union und im 

deutschen Bundesanzeiger. 

 

 

Schopfheim, den 29.01.2016 

 

 

Christof Nitz 

Bürgermeister 

 


